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10. August 2022 

Zusammenfassung 

Am 12.7.2022 sind Änderungen des Energiesicherungsgesetzes und weiterer Gesetze in Kraft getre-

ten, um für die drohende Gasmangellage gerüstet zu sein. Verschiedene Änderungen betreffen direkt 

die Möglichkeit, einen sog. „Fuel Switch“ von Energie- und Industrieanlagen zu erleichtern mit dem 

Ziel, Gas einzusparen.  

Die Unternehmen arbeiten mit Hochdruck daran, sich auf die geänderten Energieversorgungsbedin-

gungen einzustellen. Damit soll Gas eingespart, Arbeitsplätze gesichert und Lieferketten zur Versor-

gung der Bevölkerung aufrechterhalten werden. 

Der BDI hat am 27.08.2022 Vorschläge vorgelegt, damit die Unternehmen den Fuel Switch sowie wei-

tere Gaseinsparprojekte überhaupt zeitnah umsetzen können. Denn das Energiesicherungsgesetz 

(EnSiG) und das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) enthalten noch erhebliche Defizite 

für den Fall, dass die Unternehmen ihre Anlagen jetzt schnellstmöglich auf andere Energieträger als 

Erdgas umstellen wollen bzw. sonstige Gaseinsparprojekte durchführen wollen. Auch die Abwei-

chungsrechtsverordnung nach § 30 Abs. 1 Nr. 3 EnSiG ist noch nicht erlassen worden, um den Weg 

für die Notfallregelungen freizumachen. 

Am 08.08.2022 hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-

cherschutz (BMUV) nun weitere Vorschläge vorgelegt zur Änderung der Bundes-Immissionsschutzge-

setzes, der 4. BImSchV und der 44. BImSchV. Hiermit soll in der angespannten Versorgungslage er-

möglicht werden, sichere und zügige Verfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz durchzu-

führen bzw. ganz auf sie zu verzichten. 

Mit diesem Papier möchten wir von Seiten der Industrie die Vorschläge vom 08.08.2022 kom-

mentieren. Da für die Bewertung nur 24 Stunden zur Verfügung standen, ist diese als nur vor-

läufig und nicht abschließend zu verstehen.  
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I. Allgemeines: 

1. BDI-Position vom 27.07.2022: 

Wir bitten darum, dass die aus der BDI-Position vom 27.07.2022 noch nicht aufgegriffenen Punkte, 

noch umgesetzt werden. 

• In der BDI-Position vom 27.07.2022 haben wir u. a. vorgeschlagen, dass zur Beschleuni-

gung des Fuel Switches und sonstiger Gaseinsparprojekte an die Stelle der erforderlichen 

Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren im Sinne von BImSchG, WHG und den Landesbau-

ordnungen/BauGB ein formloses Anzeigeverfahren bei der zuständigen Behörde treten 

sollte, das lediglich Unterlagen hinsichtlich der Darlegung der Voraussetzungen in § 1 Abs. 1 

Satz 1 EnSiG sowie der technischen Beschreibung des Brennstoffwechsels oder der Wieder-

inbetriebnahme/Reaktivierung von Anlagen erfordert und innerhalb von 7 Tagen nach Einrei-

chung der Anzeige von der zuständigen Behörde mit einer Anzeigebestätigung zu versehen 

ist.  

Die Dauer von Genehmigungsverfahren (im Schnitt 2 Jahre) verhindert kurzfristige Brenn-

stoffwechsel, sonstige Gaseinsparprojekte und die Aufrechterhaltung der Industrieproduktion 

bei Verknappung von Betriebsmitteln.  

Wenn diesem Vorschlag von der Bundesregierung nicht gefolgt wird, würden wir es begrü-

ßen, wenn alle erdenklichen sonstigen Beschleunigungsmöglichkeiten zur Umsetzung der 

Projekte genutzt werden. 

• Eine Reihe von Vorschlägen aus der BDI-Position vom 27.07.2022 wurden noch nicht aufge-

griffen (z. B. Baugenehmigungsverfahren in den Ländern, Erleichterungen zur AwSV, Be-

triebssicherheitsverordnung, Immissionsschutzrecht). Wir bitten um Berücksichtigung. 

2. Rechtsverordnung nach § 30 Abs. 1 Nr. 3 EnSiG sehr zügig erlassen: 

Es ist von großer Bedeutung für die Wirtschaft, dass die Abweichungsrechtsverordnung nach § 30 

Abs. 1 Nr. 3 EnSiG nun sehr zügig erlassen wird. Bestimmte materielle oder Verfahrensvorschriften 

sollten gar nicht oder nur in veränderter Form zur Anwendung kommen. Es handelt sich hier um aus-

drückliche Notfallregelungen, die auch nur befristet zur Anwendung kommen sollen.  

Der BDI macht im Positionspapier vom 27.07.2022 eine Reihe von Vorschlägen, was in der Verord-

nung geregelt werden sollte, u. a. zeitweiliges Aussetzen der Grundpflichten des § 5 und des § 22 

BImSchG, Abweichungen von der TA Lärm, der TA Luft, der 13. BImSchV, der 17. BImSchV, der 44. 

BImSchV, der Betriebssicherheitsverordnung, der AwSV und von der KAS 1. 

3. Zeitgleiche Erarbeitung Verwaltungsvorschriften in den Bundesländern: 

Der BDI spricht sich dafür aus, dass von der Bundesregierung starke Signale in Richtung der Länder 

im Hinblick auf eine zügige und unbürokratische Durchführung der Verfahren ausgehen. Dringend 

notwendig sehen wir die zeitgleiche Erarbeitung von entsprechenden Verwaltungsvorschriften (Er-

lasse) für die Vollzugsbehörden zur Konkretisierung der unbestimmten Rechtsbegriffe: 
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• Abweichungen von einzelnen in der Genehmigung enthaltenen Anforderungen an die Emis-

sionen der Anlage  

• Erforderlichkeit der Abweichungen 

4. Geltungszeitpunkt der Erleichterungen: 

Es sollte im BImSchG und in der Abweichungsverordnung festgeschrieben werden, dass die Erleich-

terungen ab sofort genutzt werden können (Unabhängig von den Stufen des Notfallplans) und es 

durch die Betreiber keiner Darlegungen im Einzelfall mehr bedarf. Es sollten bereits mit Anträgen ab 

Ausrufen der Frühwarnstufe Erleichterungen in Anspruch genommen werden können. 

5. Neuvorhaben berücksichtigen: 

Wir bitten darum, dass Erleichterungen nicht lediglich für Bestandsvorhaben, sondern auch für neue 

Vorhaben eingeführt werden sollten. Bei Neuvorhaben greifen die Ausnahmeregelungen bisher 

nicht. Die Umfrage des BDI bei Industrieunternehmen hat ergeben, dass viele Projekte im Rechts-

sinne nicht „Änderungsvorhaben“ an bestehenden Anlagen sind, sondern formal unter den Begriff 

der Vorhaben von Neuanlagen fallen. Um auch solche Genehmigungsvorhaben zügig umsetzen zu 

können, bedarf es daher weiterer Anpassungen des Immissionsschutzrechts. 

6. Überwachungspläne der DEHSt: 

Die Anlagengenehmigung und der Brennstoffwechsel sind die eine Sache. Zudem müssen Unter-

nehmen die dem europäischen Emissionshandel (ETS) unterworfen sind, auch ihre Überwachungs-

pläne nach § 6 TEHG anpassen, ansonsten laufen sie in erhebliche finanzielle Risiken und können 

faktisch nicht umstellen. Da es sich um zwei getrennte Verfahren handelt, müssen beide gesondert 

adressiert werden. Die Überwachungspläne werden mit den bestehenden Regelungen nicht be-

schleunigt. Hier muss die Bundesregierung nachbessern und eine Anweisung an die DEHSt geben, 

dass Brennstoffwechselfälle aufgrund der Gaskrise bzw. im Falle der Alarmstufe prioritär bearbeitet 

werden müssen. 

7. Ausgangszustandsbericht Boden und Grundwasser: 

Bei manchen Vorhaben besteht die Pflicht zur Erstellung eines Ausgangszustandsberichtes für Bo-

den und Grundwasser (AZB). Die Pflicht zur Erstellung des AZB sollte ausgesetzt werden. Die Unter-

suchungen für diesen Bericht sowie die Erstellung nehmen eine erhebliche Zeit in Genehmigungs-

verfahren in Anspruch, die in dieser Notfallsituation nicht zur Verfügung steht. 

8. Vorprüfung Umweltverträglichkeitsprüfung: 

Für manche Gaseinsparprojekte ist die Vorprüfung für eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforder-

lich. Diese nimmt erhebliche Zeit in Genehmigungsverfahren in Anspruch und sollte daher für diese 

Notsituation ausgesetzt werden.  
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9. Starke Signale der Bundesregierung in Richtung EU-Kommission: 

Der BDI spricht sich dafür aus, dass die Bundesregierung sich gegenüber der EU-Kommission dafür 

einsetzt, dass Rechtsvorgaben aus dem EU-Umweltrecht vorübergehend nicht zur Anwendung kom-

men müssen, welche sich als Hindernisse für die Umsetzung der geplanten Notfallregelungen erwei-

sen können.  

 

II. Im Einzelnen:  

1. Ergänzungen des § 31e BImSchG-Entwurf 

• Vorzeitiger Beginn:  

Der vorzeitige Beginn von Projekten sollte auf den Betrieb erweitert werden. Die Einschrän-

kungen des aktuellen § 8a Abs. 3 sollten gestrichen, eine Erweiterung auf Neuanlagen und 

eine verpflichtende Anwendung erfolgen. 

In § 31e Abs. 1 könnte wie folgt formuliert werden: 

"In einem Verfahren zur Erteilung einer Genehmigung nach § 4, 16, 16a oder 23b soll die 

Genehmigungsbehörde unter den in §8a Absatz 1 genannten Voraussetzungen sowohl die 

Errichtung als auch den Betrieb der Anlage vorläufig zulassen , wenn die Genehmigung be-

antragt wird 

1. im Zusammenhang mit einem Brennstoffwechsel wegen einer ernsten oder erheblichen 

Gasmangellage,  

2. weil wegen einer ernsten oder erheblichen Gasmangellage notwendige Betriebsmittel für 

Abgaseinrichtungen nicht ausreichend zur Verfügung stehen oder  

3. wegen einer anderen durch die ernste oder erhebliche Gasmangellage ausgelösten Not-

wendigkeit.  

Die Zulassung des Betriebs der Anlage soll unbeachtlich weiterer Verfahrensschritte im Ge-

nehmigungsverfahren zum frühestmöglichen Zeitpunkt und auch bereits  vor der Beteiligung 

der Öffentlichkeit erfolgen. Im Übrigen bleibt § 8a unberührt." 

• § 31e neuer Satz:  

Wir regen an, den § 31e Abs. 2 S. 2 BImSchG als S. 3 zu fassen und folgenden S. 2 einzu-

schieben (nach den Nr. 1-3):  

„Dies gilt auch, sofern die Erteilung einer Ausnahme einer Beteiligung der Öffentlichkeit be-

darf.“ 

Begründung: Teilweise werden Ausnahmen (konkret nach der 13. BImSchV) in einzelnen 

Bundesländern mit Öffentlichkeitsbeteiligung erteilt.  
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Ein Beispiel hierfür war ein Fall letztes Jahr, in dem eine Bezirksregierung in NRW für die 

NOx-Emissionen auf Grundlage eines Erlasses , der eine analoge Anwendung des § 17 Abs. 

1b BImSchG (der eigentlich nur für nachträgliche Anordnungen gilt) vorsieht, eine Genehmi-

gung nur mit einer vollen Öffentlichkeitsbeteiligung (1 Monat Auslegung + 1 Monat Einwen-

dungsfrist) erteilt hat. 

Wenn dies der Maßstab wäre, braucht die Erteilung der Ausnahme selbst rund drei Monate, 

was mit dem Zweck des Gesetzes in Widerspruch steht, weil der Wegfall des Änderungsver-

fahrens damit keinen Zeitgewinn bringen würde. 

• Erörterungstermin: 

In § 31e Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 

„Auf Antrag des Antragstellers soll auf die Durchführung eines Erörterungstermins verzichtet 

werden.“ 

Erörterungstermine kosten Zeit in Verfahren, die aktuell in der Notsituation nicht zur Verfü-

gung stehen. Der zusätzliche Erkenntnisgewinn für die Behörden in Erörterungsterminen ist 

gering oder nicht vorhanden.  

• Es sollte der folgende § 31e Abs. 6 aufgenommen werden: 

„Die Behörde hat zur Beschleunigung des Verfahrens bei Fehlen von Antragsunterlagen 

nach Möglichkeit durch Anwendung von Auflagen nach § 12 Abs. 1 Satz 1 BImSchG und 

Auflagenvorbehalten nach § 12 Abs. 2a BImSchG auf die frühzeitige Zulassung nach § 8a 

BImSchG bzw. die Genehmigungserteilung hinzuwirken.“ 

2. Ergänzung des § 31f BImSchG-Entwurf 

• § 31f sollte wie folgt geändert werden: 

„Über die  Zulassung der Ausnahme hinaus bedarf es Es bedarf weder einer Genehmi-

gung nach § 4 noch einer Änderungsgenehmigung nach § 16, 16a, 23b noch einer Anzeige 

nach § 15 oder 23a, wenn der Betreiber […]“ 

Hierdurch wird klargestellt, dass nicht nur die in §§ 31 a-d genannten Fälle adressiert werden 

sollen, sondern alle Fälle von § 31f erfasst werden. § 31f könnte sonst einschränkend ver-

standen werden auf die Fälle der §§ 31 a-d. 

Zudem werden mit dieser Ergänzung die Neuanlagengenehmigungen erfasst, sowie 

die evtl. ebenfalls möglichen isolierten störfallrechtlichen Anzeige- bzw. Genehmi-

gungsverfahren. Es sollten auch Neuanlagen von den Erleichterungen des § 31f erfasst 

werden. Durch den Einschub können Neu- und Änderungsgenehmigungsverfahren gleich 

behandelt werden. Gaseinsparprojekte können nicht nur durch Änderungen an bestehenden 

Anlagen umgesetzt werden, einige Vorhaben benötigen einen neue Genehmigung (z. B. Auf-

stellung mobiler Dampferzeuger oder LNG/Propangastanks aus denen in übergeordnete 
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Gasnetze eingespeist wird). Ohne diese Änderung würden diese Projekte aufgrund der lang-

wierigen Genehmigungsverfahren nicht umzusetzen sein.  

• Artikel 37 Industrieemissions-Richtlinie (IED) lässt ausdrücklich den (ggf. befristeten) Weiter-

betrieb einer IED-Anlage bei einer Betriebsstörung oder einem Ausfall der Rauchgasreini-

gung zu. Artikel 37 Absatz 2 Unterabsatz 4 IED sieht dies über einen Zeitraum von mehr als 

120 Stunden hinaus vor, wenn „ein vorrangiges Bedürfnis für die Aufrechterhaltung der Ener-

gieversorgung gegeben“ ist. Dies dürfte in der Gasmangellage der Fall sein. Artikel 37 IED 

sollte daher ausdrücklich aufgegriffen werden.  

 

Eine Umsetzung dieser Vorschrift könnte dadurch erfolgen, dass im BImSchG geregelt wird, 

dass Artikel 37 IED bei der Ausnahmen-Zulassung gemäß § 23 der 13. BImSchV bzw. § 24 

der 17. BImSchV oder § 32 der 44. BImSchV zu beachten ist – und zwar nicht nur bei Brenn-

stoffwechseln, sondern auch beim Weiterbetrieb von Feuerungsanlagen mit reduzierter Ab-

gasreinigung bzw. notfalls ohne Rauchgasreinigung aufgrund von Einschränkungen bei der 

Verfügbarkeit von Betriebsmitteln zur Emissionsminderung.  

 

Zumindest bedarf es einer Klarstellung in einem zu ergänzenden § 31 f) Abs. 2 S. 2 (neu) 

BImSchG, dass Ausnahmen auch weitergehende Abweichungen oder Ausnahme-Zulassun-

gen auf Basis der einschlägigen Regelungen der IED sein können, wenn und soweit dies die 

Richtlinie im Einzelfall zulässt: „Unbeschadet des Satzes 1 sind Ausnahmevorschriften im 

Sinne des Absatzes 1 auch weitere Ausnahmen oder Abweichungen, welche die zuständige 

Behörde bei Anlagen nach der Richtlinie 2010/75/EU in Anwendung bzw. in Übereinstim-

mung mit den Vorschriften und Anhängen der Richtlinie zulässt.“. 

• In §31f, Abs. 2 Nr. 6 wird eingefügt: §§ 9 – 17, 21 – 29, 32. 

Grund: die Ausnahme zur Einhaltung von Emissionsgrenzwerten gilt genaugenommen nur 

für Gaskessel mit 2-Stoff-Brenner oder Ersatzbrenner, nicht für einen zusätzlich beigestellten 

mobilen Heizölkessel, weil hierfür Emissionsgrenzwerte gem. § 12 gelten, welcher in Abs. 2 

aktuell nicht aufgeführt ist. Ebenso können aktuell Emissionsmessungen vor Inbetriebnahme 

und die Einrichtung von Messplätzen (§ 27) gefordert werden, was wahrscheinlich vor dem 

Winter nicht mehr umsetzbar sein wird. Die Messinstitute sind jetzt schon ausgebucht. 

• Nach § 31f Abs. 2 Nr. 6 wird eingefügt: 

„7. §§ 32, 40, 41, 42 und 46 der Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

vom 18. April 2017 (BGBl. I, S. 905), die durch Artikel 256 der Verordnung vom 19. Juni 2020 

(BGBl. I, S. 1328) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 

8. §§ 15 und 18 der Betriebssicherheitsverordnung vom 3. Februar 2015 (BGBl. I, S. 49), die 

zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 (BGBl. I, S. 3146) geändert worden 

ist, in der jeweils geltenden Fassung.“ 

Anmerkung: Die jeweiligen Ausnahmemöglichkeiten der Behörden werden sodann in der Ab-

weichungsverordnung nach § 30 Abs. 3 Nr. 3 Buchst. d) aa) und bb) näher geregelt.  

Es ist aber von sehr großer praktischer Bedeutung, dass die Zulassung der Ausnahmen 

nach der AwSV bzw. der Betriebsicherheitsverordnung nicht isoliert erfolgen, sondern dass 
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klargestellt wird, dass diese Ausnahmen auch keine Verfahren nach dem BImSchG nach 

sich ziehen.  

Es sind analog zum LNG-Beschleunigungsgesetz auch Ausnahmen zum UVPG, BNatSchG, 

WHG und IZÜV aufzunehmen. Denn die Ausnahmen sind entsprechend dem Zweck des 

LNG-Beschleunigungsgesetzes zur Sicherung der nationalen Energieversorgung im Bereich 

der Industrie erforderlich und gerechtfertigt. 

• 1. BImSchV ergänzen: 

 

Die 1. BImSchV sollte in § 31f aufgenommen werden. 

3. Ergänzung des § 31g BImSchG-Entwurf 

• Nach § 31g Abs. 1 Satz 2 ist folgender Satz einzufügen: 

„§ 12 Abs. 1b BImSchG ist entsprechend anwendbar.“ 

• In § 31g Abs. 2 ist nach den Wörtern „bedarf es weder“ zu ergänzen „einer Genehmigung 

nach § 4, einer Änderungsgenehmigung nach § 16, 16a, 23b noch einer Anzeige nach § 15 

oder 23a“. 

Begründung siehe oben. Auch neue Vorhaben und störfallrechtliche Verfahren müssen  er-

fasst werden. 

• In § 31g sollte so ergänzt werden, dass die Behörde Ausnahmen von allen Anforderungen 

der Ziffer 5 der TA Luft einschließlich der Emissionsbegrenzungen und der Messung und 

Überwachung der Emissionen und der Bestimmung über die Ableitung von Abgasen zulas-

sen kann. Zum Beispiel müssen auch Regelungen zur zeitweiligen Aussetzung von kontinu-

ierlichen Messungen möglich sein, da die entsprechenden Messgeräte in der zur Verfügung 

stehenden Zeit weder beschafft noch installiert und kalibriert werden können. 

 

Hierdurch wird gewährleistet, dass auch Anlagen im Anwendungsbereich der TA Luft 

(also alle Anlagentypen z. B. Glasindustrie, Automobilindustrie und weitere) bekom-

men und nicht nur die in §§ 31 a-d genannten Anlagen. 

• § 31g Satz 2, der wie folgt lautet, sollte gestrichen werden: „Bei Anlagen, die von der Richtli-

nie 2010/75/EU erfasst werden, dürfen Abweichungen nicht über die Bandbreiten hinausge-

hen, für die in BVT-Merkblättern Emissionsbandbreiten festgelegt sind.“  

Ein Festhalten an den BVT-Bandbreiten der IED in der jetzigen Notfallsituation ist nicht sinn-

voll. Da viele Emissionsbegrenzungen z.B. in der TA Luft an der oberen Bandbreite liegen, 

wäre für IED-Anlagen damit keine Erleichterung möglich und der Brennstoffwechsel könnte 

damit verhindert werden. Auch nach den Regelungen der IED sind Ausnahmen von den 

BVT-Bandbreiten ausdrücklich zulässig. 
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4. Ergänzung § 31h BImSchG-Entwurf  

In § 31h Abs. 2 ist nach den Wörtern „bedarf es weder“ zu ergänzen „einer Genehmigung nach § 

4,einer Änderungsgenehmigung nach § 16, 16a, 23b noch einer Anzeige nach § 15 oder 23a“.“. 

Begründung siehe oben. Auch neue Vorhaben und störfallrechtliche Verfahren sollten erfasst wer-
den. 

5. Klarstellung Überschrift Vierter Abschnitt BImSchG 

In der Überschrift des Vierten Abschnitt des BImSchG sollte klargestellt werden, dass dieser Ab-

schnitt nicht nur für den „Brennstoffwechsel in der Mangellage“ gilt, sondern für die Mangellage ins-

gesamt (also auch für den Weiterbetrieb von Kohle- und Ölkraftwerken in einer Mangelsituation). 

Entsprechend sollte auch die Fußnote zur Abschnittsüberschrift aktualisiert werden. 

6. Ergänzung 4. BImSchV 

• Unter Artikel 1 sollten die Wörter „50 Tonnen“ in Ziffern in 9.1.1.1 und 9.1.1.2 durch die Wör-

ter „200 Tonnen“ ersetzt werden. 

Auch in einem vereinfachten Verfahren findet eine umfassende störfallrechtliche Bewertung 

statt. Auch andere rechtliche Voraussetzungen aus § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG oder § 16 bzw. 

§ 16a BImSchG stehen einer Anhebung des Schwellenwertes soweit ersichtlich nicht entge-

gen. Bei einer anhaltenden Gaskrise könnte die Anhebung des Schwellenwertes für viele In-

dustriezweige relevant werden wie ggf. auch für kommunale LNG/LPG-Lösungen. 

• Es ist rechtlich unklar, ob nicht neben den im Vorschlag bereits aufgegriffenen Erleichterun-

gen für die Lagerung von Stoffen und Gemischen (Ziffer 9.1.1) hinsichtlich der Regasifizie-

rung auch die Ziffer 1.14.3 des Anhang 1 der 4. BImSchV (Verfahrensart G / E) zur Anwen-

dung kommt. Dies bedarf einer Klarstellung, weil ansonsten die Erleichterungen unter Ziffer 

9.1.1 ins Leere laufen würden. 

Beispiel 1: Es ist eine neue Propan-Flüssiggasanlage geplant, die flüssiges Propangas zu 

einem erdgasähnlichen Gemisch aufbereitet, um den Erdgasbedarf eines Kraftwerks zu sub-

stituieren.  

Beispiel 2: Es ist die Regasifizierung von LNG geplant, um unter Zumischung von Stickstoff 

ein erdgasähnliches Gemisch in das Erdgasnetz des Unternehmens einzuspeisen. 

7. Aufnahme eines Moratoriums für § 327 StGB in EGStGB 

Viele Bundesländer erwägen bis zur Genehmigungserteilung ein Duldungsverfahren einzuführen, um 

im Falle längerdauernder Verfahren kurzfristige Brennstoffwechsel oder andere technische Lösungen 

zur Sicherstellung der Energieversorgung von Industrieanlagen zu ermöglichen. Dies ist vor allem 

deswegen wichtig, weil die avisierten Gesetzesänderungen möglicherweise einige Fälle der Brenn-

stoffanpassung nicht erfassen bzw. nicht die erhoffte Beschleunigung von Genehmigungsverfahren 

bewirken. Trotz entsprechender Erlasse einiger Bundesländer bleibt ein strafrechtliches Restrisiko 



Fuel Switch (Teil 2) – Entwürfe vom 08.08.2022 

10 

für Betreiber, sich nach § 327 StGB und für Behörden sich wegen Beihilfe nach § 27 StGB strafbar 

zu machen.  

Dieses Risiko sollte befristet für zwei Jahre durch Aussetzung von § 327 StGB unter den Vorausset-

zungen der neuen BImSchG-Änderungen behoben werden: 

„1. im Zusammenhang mit einem Brennstoffwechsel wegen einer ernsten oder erheblichen Gasman-

gellage, 2. weil wegen einer ernsten oder erheblichen Gasmangellage notwendige Betriebsmittel für 

Abgaseinrichtungen nicht ausreichend zur Verfügung stehen oder 3. wegen einer anderen durch die 

ernste oder erhebliche Gasmangellage ausgelösten Notwendigkeit.“ 

8. Abweichungen von der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen (AwSV) 

In den Entwürfen vom 08.08.2022 sind Abweichungen von den Regelungen zur AwSV noch nicht 

adressiert. Diese sind notwendig, um das zügige Anliefern, Umschlagen, Lagern und Verbrauchen 

von Heizöl oder anderen wassergefährdenden Ersatzbrennstoffen sicherzustellen.  

Rechtliche Erleichterungen für neue und bestehende Anlagen: 

• Verzicht auf zeitaufwendige Eignungsfeststellungsverfahren gemäß § 41 Absatz 2 oder § 42 

AwSV für die Errichtung neuer Anlagen und für die wesentliche Änderung bestehender Anla-

gen 

• Verzicht auf die Anzeigen nach § 40 AwSV  

Technische Voraussetzungen für neue Anlagen: 

Lagerung (z.B. in gemieteten Tanks): 

• Doppelwandige Tanks mit Sicherheitseinrichtungen   

(Überfüllsicherung/Grenzwertgeber und Leckanzeigesystem, Füllstandsanzeiger, ggf. Heber-

schutz); alle Teile der Lageranlage erfüllen die Anforderungen gemäß § 63 Abs.4 WHG oder 

• Einwandige Tanks mit Sicherheitseinrichtungen   

(Überfüllsicherung/Grenzwertgeber, Füllstandsanzeiger, ggf. Heberschutz); alle Teile der La-

geranlage erfüllen die Anforderungen gemäß § 63 Abs.4 WHG und zusätzliche tägliche Kon-

trollen von fach- und/oder sachkundigem Personal 

• Entnahmeleitungen zum Verbraucher: einwandige selbstsichernde Saugleitungen oder ein-

wandige Saugleitungen mit Heberschutz am Tank; 

Befüllung der Tanks auf Abfüllflächen in Anlehnung an § 32 AwSV: 

• Straßenmäßige Befestigung der Stellfläche für den Straßen- und Bahntankwagen; 

• Befüllung der Tanks nur aus dafür zugelassenen Straßen- und Bahntankwagen; 

• Mobile Wanne unter der Kupplungsstelle (Befüllstutzen Tank) 
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• Infrastrukturelle Maßnahmen, wie Befüllung nur unter Aufsicht, Bindemittel, Kanaldichtkissen 

vor Ort 

Sachverständigenprüfung gemäß § 46 AwSV: 

• Die technische Ausführung wird von einem Sachverständigen nach § 53 AwSV über eine 

Prüfung vor der Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Änderung geprüft. Die Prü-

fung kann bis max. 4 Wochen nach der Inbetriebnahme oder der wesentlichen Änderung 

durchgeführt werden. 

• Der Prüfbericht wird gemäß § 47 Abs. 3 AwSV der zuständigen Behörde vorgelegt. 

9. Abweichungen von der Betriebssicherheitsverordnung 

In den Entwürfen vom 08.08.2022 sind Erleichterungen bezüglich der Regelungen der Betriebssi-

cherheitsverordnung noch nicht adressiert. Diese sind für beschleunigte Gaseinsparprojekte erfor-

derlich. 

• Abweichend von § 15 BetrSichV bedürfen Anlagen keiner vorab durchgeführten Inbetrieb-

nahmeprüfung. Die Inbetriebnahmeprüfung kann innerhalb von zwei Monaten nach Inbe-

triebnahme nachgeholt werden. Nach Abschluss der Umbauarbeiten wird der Arbeitgeber 

sicherstellen, dass sich die Anlage wieder in einem sicheren Zustand befindet und alle für 

den Normalbetrieb getroffenen technischen Schutzmaßnahmen wieder vollständig vorhan-

den und funktionsfähig sind. 

• Abweichend von § 18 BetrSichV ist eine Erlaubnis für die der Verordnung unterliegenden 

Vorhaben nicht erforderlich.  

• In Hinblick auf die Terminvorgaben nach Betriebssicherheitsverordnung sind die Prüfungsin-

tervalle in Berücksichtigung des Verlaufes der Gasmangellage durch die zuständige Behörde 

anzupassen. 

10. Abweichungen von der KAS 1: Sicherheitsrelevante Anlagenteile erforderlich 

Die Kommission für Anlagensicherheit definiert in KAS 1unter anderem in ihrem Anhang, was sog. 

„Sicherheitsrelevante Anlagenteile (SRA)“ sind. Werden sicherheitsrelevante Anlagenteile neu erstellt 

oder erweitert, kann eine störfallrelevante Änderung nach §§ 15 Abs. 2a/ 16a BImSchG vorliegen. Dies 

kann zu Anzeige oder Genehmigungstatbeständen führen. 

Bei „Fuel Switch“ Projekten sind insbesondere Lagereinrichtungen von Erdgas (LPG) oder LNG bzw. 

von Heizöl (leicht) betroffen. 

In Tabelle 1 Nr. 2.1 und 2.3 werden für diese Stoffe sehr niedrige Mengenschwellen definiert, ab denen 

solche Lagermengen bereits als SRA gelten. Zum Beispiel ist für Erdgas/LPG eine Menge von nur 1t 

ausreichend, um die Schwelle zum SRA zu überschreiten. Auch bei der Heizöllagerung ist die Schwelle 

bei nur 12,5 t bereits erreicht. 
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Dies kann bei „Fuel Switch“ Projekten in Betriebsbereichen nach der Störfallverordnung zu den o. a. 

erheblichen genehmigungsrechtlichen Konsequenzen führen und damit zu unabsehbaren Verzöge-

rungen bei der Umsetzung der Maßnahmen. 

Auch wenn § 30 EnSiG keine entsprechende Verordnungsermächtigung vorsieht, kann das BMUV 

durch einen Erlass festlegen, dass eine zeitweise Abweichung von diesen Bestimmungen der KAS 1 

erlaubt ist, wenn es sich um Vorhaben handelt, die unter die Abweichungsverordnung nach § 30 EnSiG 

fallen. So könnten die Mengenschwellen bei der Nummer 2.1 und 2.3 auf die Mengenschwellen der 

Spalte 4 des Anhangs 1 der 12. BImschV angehoben werden. 

11. Sonstiges: 

Unter Umständen könnte es in der ersten Zeit nach dem Brennstoffwechsel dazu kommen, dass ge-

nehmigte Grenzwerte zeitweilig überschritten werden durch z.B. einen diskontinuierlichen bzw. noch 

nicht eingeschwungenen Betrieb. Hier sollte das übergeordnete Ziel möglichst geringer schädlicher 

Umweltauswirkungen gelten und vorübergehende Grenzwertüberschreitungen sollten kulant gehand-

habt werden. Ggf. könnten hier auch Selbstverpflichtungen der Betreiber einen Kompromissvor-

schlag darstellen. 

  



 

 
 

 Annette Giersch | Abteilung Umwelt, Technik und Nachhaltigkeit | T: +49 30 2028-0 | a.giersch@bdi.eu | www.bdi.eu 

III. Anhang: Beispiele für Industrieprojekte zur Einsparung von Gas und zur Aufrechterhaltung aller Industrieprozesse 

Konkrete Beispiele für fuel-switch-Projekte in der deutschen Industrie sowie für Projekte, die die Fortführung von Industrieprozessen ermöglichen sollen: 

• Umstellung einer erdgasbasierten Dampfkesselanlage auf Heizöl. Die Anlage besteht aus 10 Flammrohrkesseln (insgesamt: 365 MW) und wäre 

innerhalb kürzester Zeit technisch umstellbar auf Heizöl. 

• Eine Firma der Papierindustrie plant die Wieder-Inbetriebnahme einer Reststoffverbrennungsanlage, deren Genehmigung im September 2021 

nach einer Investition in eine parallel errichtete Neuanlage zum Erlöschen gebracht worden ist. Die nun möglich gewordenen Ausnahmen für 

Bestandsanlagen könnte diese Altanlage nach einer kurzen Ertüchtigungsphase (ca. 4 Wochen) jedoch ebenfalls einhalten. Sollte ein Wiederauf-

leben der alten Genehmigung, idealerweise in Verbindung mit einer Erweiterung der zugelassenen Brennstoffe um Waldresthölzer, ermöglicht 

werden, kann allein die einzelne Firma mit dieser Anlage 180 GWh/a Erdgas pro Jahr einsparen. 

• Konkrete Planungen von „Fuel Switch“ bei gasbetriebenen Thermoprozessanlagen. Dies gilt zum Beispiel für gasbetriebene Härteöfen, Gieße-

reien, Schmieden, aber auch für Teilprozesse wie Trockneranlagen. 

• Aus der chemischen Industrie: Die Energieerzeugung (Strom für den Eigenbedarf, Dampf- und Prozesswärme) des Standorts erfolgt zum größ-

ten Teil aus Gas. Umrüstung der Kessel zur Dampf- und Wärmeerzeugung auf die Möglichkeit, zusätzlich Öl zu verfeuern. Investition in sog. 

Zweistoffbrenner (Öl/Gas), Tanks (d.h. Aufstellung Tank und Einrichtung Abfüllplatz) und zugehörige Infrastruktur (Rohrleitungen, Pumpen). 

• Betrieb mehrerer mobiler Anlagen zur Dampferzeugung. Die Dampferzeuger werden mit Heizöl EL unterfeuert. Der Betrieb dient dem Ausgleich 

ggf. reduzierter Dampfmengen von Extern. Daher handelt es sich bei dem Vorhaben nicht um einen Brennstoffersatz in einer bestehenden Anlage, 

sondern um den Betrieb zusätzlicher Anlagen zur Dampferzeugung. Die Anlagen jeweils bestehend aus: Dampfkessel Heizöltank 50 m³, Behälter 

für Abschlämmwasser und VE- Speisewasserbehälter. 

• Brennstoffwechsel durch ein übergeordnetes LNG-Terminal bzw. anlagenbezogene Flüssiggastanks oder Propangastanks ggf. in Verbindung 

mit dem Austausch der Verbrennungstechnik. Fuel Switch auf Schwerölversorgung. 

• Reaktivierung einer LPG-Butangasanlage  

mailto:a.giersch@bdi.eu
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• Umstellung auf leichtes Heizöl: Für Glaswannen an einem Standort wird ein älteres Feuerungssystem wieder in Betrieb genommen. Dazu müssen 

zum Teil die Pumpen und Rohrleitungen erneuert werden. Es ist bereits ein Lagertank vorhanden, der es dem Unternehmen erlaubt, beide Wannen 

einen Tag in Hot Hold (Notfallversorgung/Warmhalten ohne Produktion) zu halten.  

• Durch Anpassen der Regelung in thermischen Abgasreinigung kann der Erdgasverbrauch auf 30% reduziert werden und der Rest durch Ersatz-

brennstoffe ersetzt werden. Ein Reduzierung des Erdgasverbrauchs auf 0% ist vermutlich möglich (bis auf das Anfahren / Stützflamme). Hierfür 

wäre Methanol ein guter Ersatzbrennstoff zum Erdgas. Dazu sind konstruktive Änderungen erforderlich, die Genehmigungsverfahren auslösen 

können, z. B. durch den notwendigen Einbau einer neuen Lanze. 

 

Rückmeldungen innerhalb von 24 Stunden aus den BDI-Branchen. Die Liste stellt nur eine kleine Auswahl dar und ist nicht vollständig: 

Branche Art des Projek-
tes/ Art der An-
lage 

Anzahl Genehmi-
gung/ An-
zeige 
nach §§ 
15, 16 
BImSchG 
bisher er-
forder-
lich? 

Neue Vorschläge der Bundesre-
gierung vom 08.08.2022 zur Än-
derung des BImSchG sowie 
sonstiger Regelungen ermögli-
chen Umsetzung des Projektes 
zukünftig ohne Genehmigung? 
(und damit sehr zügig) 

Welche Regelungen in Gesetz/ Verord-
nung müssten geändert werden, damit 
Vorhaben zügig umgesetzt werden 
kann? 

      

      

Feinkeramik- 
industrie 
(Geschirr,  
Sanitär, 
Tech. Keramik) 

Ersatz Erdgas 
durch Flüssig-
gas (LPG) am 
Ofen und Trock-
ner (Öl oder 
Kohle sind an 
den aktuellen 
Öfen nicht mög-
lich) 

Ca. 100 
Standorte 
jeweils mit 
mehreren 
Anlagen  

Ände-
rungsge-
nehmigung 
ist bei 
Brennstoff-
wechsel 
erforder-
lich 

Nein, Aspekte, die beim Brennstoff-
wechsele beachtet werden müssen: 

1. Wechsel von Erdgas auf 
LPG stellt wesentliche Än-
derung dar und führt zu ei-
ner Änderungsgenehmi-
gung 

2. Die Brenner müssen umge-
baut oder zumindest umge-
stellt werden. 

3. Das Aufstellen und Betrei-
ben der Gastanks ist 

Das Genehmigungsrecht müsste den Brenn-
stoffwechsel und das Aufstellen und Betrei-
ben der Tanks schnell ermöglichen.  

  



Fuel Switch (Teil 2) – Entwürfe vom 08.08.2022 

3 

genehmigungs-rechtlich 
ebenso kompliziert und 
langwierig (Störfallanlagen) 

  

Zement Flüssiggastank 
30 t für eine 
Mahltrocknungs-
anlage 

1 Ja, § 16 
BImSchG 
im verein-
fachten 
Verfahren 

Nein, aber bis zu 50 t im verein-
fachten Verfahren möglich 

4. BImSchV, 12. BImSchV 

Trockenmörtel Heizöltank 30 m³ 
für eine 
Sandtrock-
nungsanlage 

1 Ja, An-
zeige § 15 
BImSchG 

Nein AwSV, Erweiterung der Vereinfachungen für 
Heizölverbraucheranlagen auf andere Heiz-
ölanlagen 

Pharmaproduk-
tion 

Thermische Ab-
luftbehandlung 
Heizölfahrweise 

1 ja k. A. 
 

Chemie Kein Brenn-
stoffwechsel; 
Sondern tempo-
räre Aufstellung 
mobiler Dampf-
erzeuger mit 
leichtem Heizöl 
als Brennstoff, 
als Neuanlage 
(kein Brennstoff-
wechsel), zur 
Reduzierung 
/Abschaltung be-
stehender gas-
basierter Dampf-
erzeuger 

3 ja Nein, weil bestehende Dampferzeu-
ger auf Erdgasbasis durch die Auf-
stellung zusätzlicher temporärer 
mobiler Dampferzeuger substituiert 
werden. Diese werden genehmi-
gungsrechtlich aktuell wie eine 
gänzlich neue Anlage bewertet. 

Ausnahmeregelungen müssen für Neuan-
lagen anwendbar sein: (Vergleichbar/ana-
log zu Fuel Switch): 
AwSV, TA-Luft, TA Lärm, BetrSichV, Stör-
fallV (Heizöllagerung), Bauordung; Lösch-
wasserrückhalterichtlinie 

Chemie/Pharma  Fuel-Switch bei 
Kraftwerk  

2 
 

ja Nein, da die bisherigen neuen Re-
gelungen Ausnahmen für materielle 
Anforderungen vorsehen. Die Be-
hörde ist aber der Ansicht, dass der 
Fuel Switch an sich eine nachteilige 
Veränderung und damit 

Ausweitung der Regelung des § 8a Vorzeiti-
ger Beginn auf Betrieb mit geändertem 
Brennstoff.  
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genehmigungsbedürftig ist, auch 
wenn die Grenzwerte der eingehal-
ten werden können. (Es werden 
mehr und andere Emissionen frei-
gesetzt) 

Chemie Brennstoffwech-
sel in einer 500 
MW Gasturbine 
(von Erdgas auf 
HEL) 

1 ja Nein, weil unklar ist, ob das Vorha-
ben durch den §31a, §31b, oder 
durch den neuen §31f in Verbin-
dung mit (2) Nr. 2 (§23 der 13. BIm-
SchV) abgedeckt ist. 
Solange Unklarheiten nicht ausge-
räumt sind, bleibt nur eine Ände-
rungsgenehmigung nach §16 BIm-
SchG.   

Für die Umwidmung eines bestehenden 
Tanks ist eine Eignungsfeststellung erfor-
derlich. AwSV Abweichungen erforderlich. 

Chemie Abgasreinigung 
mit Wäscher an-
statt durch Ver-
brennung,   

1 ja Ja, wahrscheinlich, Grenzwerte von 
Brenner müssen auf Wäscher über-
tragen werden, genehmigte Grenz-
werte können wahrscheinlich einge-
halten werden, Abgas kann jedoch 
nicht thermisch genutzt werden 

BImSchG, TA Luft 

Chemie Abgasreinigung 
(Thermische 
Nachverbren-
nung)- Umstel-
lung des Brenn-
stoffes 

3 ja Ja – sofern Behörde zustimmt. Dies 
ist abhängig vom Umfang der Um-
rüstungen - Hier besteht auch eine 
zeitliche Abhängigkeit von der Ver-
fügbarkeit der Anlagenbauer - un-
abhängig von der Genehmigung 

BImSchG 

Chemie Aufstellung mo-
bile 
Dampferzeuger 

 

2 nein Nein, da baurrchtliche Genehmi-
gungen sowie Regelungen WHG 
und AwSV nicht angepasst werden. 

AwSV, WHG, Baurecht 

 

Chemie Einsparung ther-
mische/katalyt-
ische Nachver-
brennung 

2 ja Ja,.durch §31g kann eine Abwei-
chung von den Anforderungen in 
der Genehmigung abgewichen wer-
den  
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Chemisch-phar-
mazeutische In-
dustrie 

Aufstellung mo-
biler Dampfer-
zeuger mit 
Heizöl EL 

21 ja Nein, da die neuen Regelungen 
nicht für Neuanlagen gelten. 
Zudem Baugenehmigung erforder-
lich. 

Bund: 

Ausnahmen müssen auch für Neuanlagen 
nutzbar sein. 
 

- Der Entwurf zur Anpassung des 
BImSchG knüpft tatbestandlich an 
eine „ernste oder erhebliche Gas-
mangellage“ (und damit an einen 
unbestimmten Rechtsbegriff) an. 
Hier böte sich an, mindestens in der 
Begründung eine handhabbare Ver-
knüpfung beispielsweise mit der 
Frühwarnstufe des Notfallplans Gas 
vorzunehmen. 

- Es sollte Nummer 1.2.3.1 von An-
hang 1 der 4. BImSchV gestrichen 
oder dahingehend geändert wer-
den, dass dieser Eintrag abwei-
chend von § 1 Abs. 1 der 4. BIm-
SchV erst ab  einer erwarteten Be-
triebsdauer von 18 Monaten greift. 

- Zulassung von Abweichungen von 
der TA-Lärm, insbesondere im Hin-
blick auf Schall von erforderlichem 
Anlieferungsverkehr für Heizöl (wie 
vorgesehen in §31h des Vorschlags 
zur Änderung des BImSchG) 

- Zulassung von Abweichungen von 
der 44. BImSchV und TA Luft hin-
sichtlich Schornsteinhöhe, wobei 
wie im Diskussions-Verordnungs-
entwurf eine Klarstellung der „er-
heblichen Notsituation“ naheliegend 
wäre. Eine Anpassung von §31g 
BImSchG-E wäre dahingehend er-
forderlich, dass nicht nur Abwei-
chungen von Regelungen der 
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Genehmigung, sondern ausdrück-
lich von der TA Luft möglich sein 
sollen. Vorsorglich klarzustellen 
wäre zu §31g BImSchG-E ferner 
(z.B. in der Begründung), dass mit 
„Anforderungen an die Emissionen 
der Anlage“ sämtliche Rahmenbe-
dingungen einschließlich der Ablei-
tung von Abgasen erfasst sind. 

- Erleichterung der Anforderungen 
des § 32 der 44. BImSchV, insbe-
sondere der Nr. 3 des Absatzes 
1Freistellung von Eignungsfeststel-
lungspflicht gem. § 63 Abs. 1 WHG 
im Hinblick auf Heizöl-Lageranlage 

- Zulassung von Abweichungen von 
Anforderungen der AwSV, insbe-
sondere in Bezug auf die Anforde-
rungen an die Löschwasserrückhal-
tung und die Übernahme von Heizöl  

- Ausnahme von Erlaubnisantrag 
nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 BetrSichV 

- Ausnahme von Emis-
sionsgenehmigung nach § 4 TEHG 

- Prüfung inwieweit hinsichtlich der 
UVP-Vorprüfung Vereinfachungen 
möglich sind 

 

Länder: 

Freistellung mobiler Dampferzeuger inkl. 
Heizöltanks von der baurechtlichen Geneh-
migungspflicht  

      

Chemie Fuelswitch 
Erdgas – 
Schweröl  

1 ja Ja, müßte gehen Begrenzung auf 10 Tage / 6 Monate zu kurz  
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 (Behälter-) Glas-
industrie 

Teilweiser Er-
satz des Erdga-
ses zur Befeue-
rung der Glas-
schmelzöfen 
durch leichtes 
Heizöl oder ei-
nen alternativen 
Brennstoff an 7 
Standorten 

20 Ja, nach § 
16 BIm-
SchG, 
beachte: 
es sind 
auch An-
träge für 
Baugeneh-
migung 
und Er-
laubnis 
nach 
AwSV zur 
Aufstellung 
von Heiz-
öltanks er-
forderlich 

Nein, weil AwSV und Baurecht 
noch zu beachten ist. 

AwSV, Baurecht 

(Behälter-)Glasin-
dustrie 

Umrüstung auf 
Öl 

2 Glas-
schmelz-
wannen 

Ja Genehmigung nach unserem Ver-
ständnis weiterhin notwendig, aller-
dings ohne Verfahren → wesentli-
che Vereinfachung 

Aktuell keine weitere Notwendigkeiten 

(Behälter-) Glas-
industrie 

Einsatz von Ko-
kereigas 

4000 m³/h ja Mit der Behörde zu klären  

(Behälter-) Glas-
industrie 
 

Einsatz von 
Leichtöl 

40 – 100 
% Ersatz 
von Erd-
gas 

ja ja  

(Behälter-) Glas-
industrie 
 

Einsatz von 
Schweröl 

100 % Er-
satz von 
Erdgas 

ja Nein, da AwSV-Ausnhamen fehlen WHG, AwSV 

(Behälter-) Glas-
industrie 
 

Einsatz von Bu-
tangas 

50 % Er-
satz von 
Erdgas 

ja Nein, weil Tanklager nach der Stör-
fallverordnung genehmigt werden 
muss 

 

(Behälter-) Glas-
industrie 
 

Abhitzeverwer-
tung 

1 ja ja  
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Behälterglas Umstellung auf 
Heizöl S geplant 

1  k.A.  

Behälterglas Umstellung auf 
Heizöl EL oder 
Diesel geplant 

4 Bisher 
noch keine 
Anträge 
gestellt 

k.A.  

      

Flachglasherstel-
lung 

Umstellung der 
Gasbefeuerung 
der Schmelz-
wanne auf einen 
Mischbetrieb mit 
Heizöl 

3 (2 An-
lage in 
NRW, eine 
in Sach-
sen) 

ja Nein,Die Genehmigungsbehörde ist 
sich über das Verfahren unschlüs-
sig da keine Vorgaben für Anlagen 
nach der 4. BImSchV vorhanden 
sind 

Umstellung möglich nur mit Anzeige nach § 
15 
 
Reduzierung der Anforderungen aus der 
AWSV für die Lageranlagen (keine Eig-
nungsfeststellung, keine Umschlagplätze, 
reduziertes Rückhaltevolumen 
 
Sonderregelung für die Lagerung von Heizöl 
in Trinkwasserschutzgebieten 
 
Nichtanwendung der LöRüRL 

Flachglasherstel-
lung- und -vere-
delung 

Dampfkesselan-
lage (gasbetrie-
ben) alternativ 
mit Heizöl EL 
betreiben 

1 ja Nein, da Regelungen zur AwSV 
fehlen (Eignungsfeststellung,  Prü-
fung, Abnahmen der AwSV-Anlage 
(Lageranlagen für Heizöl EL, Ab-
tankplätze) formelle Vereinfachung 
notwendig; Sonntagsfahrverbote u. 
ä. könnten Versorgung beeinträchti-
gen 

 

Flachglasherstel-
lung- und -vere-
delung 

Flachglas-
schmelzwanne 
(Floatwanne, 
gasbefeuert) al-
ternativ mit 
Heizöl EL betrei-
ben 

4 ja s. o.  

Flachglas Wannenbefeue-
rung mit Heizöl 
EL statt Gas ge-
plant 

1 § 15 An-
zeige er-
forderlich 

k.A.  
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(Spezial-) Glasin-
dustrie 

Lagerung und 
Installation der 
notwendigen 
Einspeisetechnik 
für 15to LPG zur 
partiellen Befeu-
erung von 
Schmelzwannen 
im Mischbetrieb 

9 
Schmelz-
wannen 
4 
Schmelz-
öfen 

ja Regelungen würden das Projekt 
beschleunigen.  

§31 g)   
Bei Überschreitungen, die nur durch den 
Brennstoffwechsel begründet sind, sollte zu-
mindest bei Einschränkungen in der Gas-
versorgung auch bei Anlagen, die von der 
Richtlinie 2010/75/EU erfasst werden, eine 
Überschreitung über die Bandbreiten der 
BVT Merkblätter hinaus akzeptiert werden. 

(Spezial-) Glasin-
dustrie 

Aufstellung mo-
bile Propanver-
sorungsanlage 
zum Ersatz von 
Erdgas in der 
Glasschmelze 

Anzahl 1 
bis 6  

ja Nein, weil der Betrieb Störfallbe-
trieb ist und damit auch Propanlä-
ger kleiner 50t einer Genehmigung 
bedürfen 

Vereinfachungen von Genehmigungsverfah-
ren auch bei Unternehmen, die dem Störfall-
recht unterliegen (§§ 23a/b BImschG) 

(Spezial-) Glasin-
dustrie 

Aufbau zentraler 
Propanversor-
gung für meh-
rere BImSch-An-
lagen 

1 ja Nein, weil Lager größer 50t, Neuan-
lage (liefert an mehrere BImSch-
Anlagen), störfallrelevant 

Zulassung des vorläufigen Betriebsbeginn 
nach § 8a auch für Neuanlagen, vereinfach-
tes Verfahren auch für Anlagen größer 50t 
(hier 190t) (Anhang 1 zur 4. BImSchV) 

(Spezial-) Glasin-
dustrie 

Brennstoffwech-
sel an Glas-
schmelzen 

3 ja Nein, weil Anlagen nach Anhang 1 
4. BImschV nicht von §31 f BIm-
SchG profitieren 

Ausdehnung des §31 f auch auf Anlagen 
der 4. BImschV  
 
§31 g)   
Bei Überschreitungen, die nur durch den 
Brennstoffwechsel begründet sind, sollte zu-
mindest bei Einschränkungen in der Gas-
versorgung auch bei Anlagen, die von der 
Richtlinie 2010/75/EU erfasst werden, eine 
Überschreitung über die Bandbreiten der 
BVT Merkblätter hinaus akzeptiert werden 
Vereinfachungen bei der Zulassung des zu-
sätzlichen Brennstoff nach TEHG sowie für 
die Ergänzung des Überwachungsplans der 
EU-ETS Anlage (verlängerte Fristen, Erstel-
lung des Plans im Nachhinein) 
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(Spezial-) Glasin-
dustrie 

Lagerung von 
LPG zur alterna-
tiven Befeue-
rung im Dauer-
betrieb mit einer 
Kapazität von 
mind. 80 to LPG 

2 
Schmelz-
wannen 

ja Nein, weil ein Mengenschwellwert 
von mindestens 80 t für eine Dauer-
lösung anzustreben wäre (Vor-
schlag bisher nur 50 t) 

Anhang 1 zur 4. BImSchV 

(Spezial-) Glasin-
dustrie 

Umstellung auf 
Öl, Butangas, 
Strom geplant 

1 Noch kein 
Antrag ge-
stellt 

k.A.  

      

Mineralwolle Umstellung auf 
Heizöl 

1 Anlage 
bereits 
umgestellt, 
3 weitere 
Umstellun-
gen in Pla-
nung 

An erster 
Anlage § 
15-An-
zeige 

k.A.  

NE-Metallherstel-
lung 

LPG Anlage, 30 
t Tank 

1 Ja, §16  Nein (ohne Öffentlichkeitsbeteili-
gung) 

 

NE-Metallherstel-
lung 

LPG Anlage, 
200 t Tank 

1 Ja, §16 Nein (Mit Öffentlichkeitsbeteiligung)  12 BImSchV (Störfall VO) 
 

NE-Metallherstel-
lung 

LPG 250 t 1 § 16/16a 
Störfallre-
levante 
Änderung 

Nein,  
Sicherheitsrelevanter Anlagenteil, 
Angemessener Abstand  
und erhebliche Gefahrenerhöhung 
führen zur Öffentlichkeitsbeteiligung 

12. BImSchV 
§ 16a BImSchG 
§ 50 BImSchG für temporär bestehende Be-
triebsbereiche 
KAS-1 
KAS-18 

NE-
Metallhalbzeuge 
(NACE 24.44) 

Aufstellung mo-
bile Wärmeer-
zeuger für 
Dampf und 
Warmwasser be-
heizt mit Heizöl 

4 Ja (1 bis 
10 MW) 

Nein, weil eine §15 Anzeige für be-
stehende Anlagen immer erforder-
lich ist.  

44. BImSchV u.a.  §32  

AwSV (SV-Prüfungen, Abtankplätze etc.) 

12. BImSchV (vorübergehende Lagerung 
beschreiben) 
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anstatt bisher 
Erdgas 

      

Textilindustrie Aufstellung mo-
bile Dampf-
/Thermalöl-er-
zeuger 

ca. 30 Teilweise1 Abdeckung der Änderung über An-
zeige nach § 15 BlmSchG 

Vereinfachungen in der BetrSichV2 erforder-
lich 

Textil   Temporäre 
Aussetzung der 
regenerativen 
oder thermi-
schen Nachver-
brennung bei be-
stimmten Pro-
zessen 

ca. 8 Ja Ja, Aussetzung der Abluftgrenz-
werte für z.B.für organisch C,  

 

Textil Aufstellung Öl-/ 
LPG-Tank + Pe-
ripherie 

ca. 30 Nein Vereinfachung in AwSV (z. B. Ab-
nahme, zeitweiser Betrieb) 

Ausnahmen AwSV erforderlich 

      

Energieversorger 
im Chemiepark 

Wiederinbetrieb-
nahme Holzfeu-
erung (ca. 
50 MW) nach 
Außerbetrieb-
nahme nach Bau 
und Inbetrieb-
nahme (2021) 
zweier GUD-

1 ja Nein, weil die gemeinsame Nutzung 
der Altholzfeuerung mit Teilen der 
neu gebauten GUD-KWK-Anlage 
eine neue UVP-Betrachtung inkl. Öf-
fentlichkeitsbeteiligung erfordert. 

Bisher ist nur der Anlagenbetrieb 
ohne Holzfeuerung oder ohne neue 

Vereinfachte UVP-Prüfung oder Entfall der 
UVP-Prüfung da diese Anlagenkonstellation 
/ Betriebsweise nur für zwei Winter genutzt 
werden soll (Befristung). 

Anpassung des KWKG zur Anpassung/Aus-
setzen der bestehenden Förderbescheide 
oder Bereitstellung anderer Möglichkeiten, 
wie Anlagenbetreiber ihre Liquidität (Tilgung 

 

1 wenn Betriebseinheit Teil der genehmigungsbedürftigen Anlage  
2 erhebliche Verzögerungen bei Erstellung der erforderlichen Unterlagen durch TÜV 
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Kesselanlagen 
mit je 98 MW (58 
+ 40 MW). 

Zurzeit besteht 
nur eine Fall-
back-Genehmi-
gung gemäß § 
18 (3) BImSchG 
mit der Option 
auf die alte Anla-
genkonstellation, 
ohne die neuen 
Anlagen umzu-
stellen. 

Dies bedeutet ei-
nen hohen Effi-
zienzverlust 
beim Betrieb der 
Anlagen (Primär-
energieeinspa-
rung, Hocheffi-
zienzkriterium 
KWK). 

 

GUD-Anlage in einer UVP betrach-
tet worden.  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung 
könnte wahrscheinlich mit den 
neuen Vorschlägen verkürzt wer-
den. 

 

Die gemeinsame Nutzung der Alt-
holzfeuerung mit Teilen der neu in 
2021 gebauten GUD-KWK-Anlage 
würde einen Eingriff in die beste-
hende KWK-Förderung (BAFA-Be-
scheid) bedeuten, sobald die Alt-
holzfeuerung auch Strom in KWK 
(Dampfturbine) erzeugt. Dadurch ist 
die gesamte Förderung (ca. 90 Mio. 
EUR) gefährdet! Alternativ darf der 
erzeugte Dampf nur direkt ohne eine 
Druckregelung über eine Dampftur-
bine an die Kunden im IP abgege-
ben werden. Dies ist sehr ineffizient 
und nicht im Sinne der Energieein-
sparung. 

Kredite mittels Förderung) nach der Investi-
tion sicherstellen können. 

  

      

      

Papierindustrie Wieder – Inbe-
triebnahme einer 
kürzlich stillge-
legten Reststoff-
verbrennungs-
anlage 

1 

 

 

Ja, bzw. 
u.U. voll-
ständiges 

Nein, weil nach unserem Verständ-
nis die Wieder-Inbetriebnahme von 
stillgelegten Anlagen, die bis zuletzt 
genehmigungskonform betrieben 

• Es sollten Ausnahmen nicht nur für 
in Betrieb befindliche Anlagen, son-
dern auch für vorläufig stillgelegte 
Anlagen und stillgelegte Anlagen im 
Wärmesektor ermöglicht werden, 
wie bereits im 
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(genehmigt nach 
17.BImSchV) 

Genehmi-
gungsver-
fahren er-
forderlich  

 

wurden, damit noch nicht ermöglicht 
wird. 

Ersatzkraftwerkebereithaltungsge-
setz geschehen. Die Ausnahmen 
könnten unter Voraussetzungen er-
folgen, zum Beispiel: 

• Die Stilllegung ist binnen der letzten 
3 Jahre erfolgt, 

• die Anlage bis dahin zulässig und 
rechtskonform betrieben worden, 

• die Inbetriebnahme erfolgt auf der 
Grundlage der bis zur Stilllegung 
geltenden Genehmigungslage, 
wenn erforderlich mit Inanspruch-
nahme der jetzt (befristet) möglichen 
Ausnahmen. 

Duldung eines Beginns und Betriebes mit 
Rechtssicherheit, während eines Genehmi-
gungsverfahrens. 

      

Herstellung von 
Zucker 

Fuel switch an 
Großfeuerungs-
anlage (KWK-
Dampferzeuger) 
von Erdgas auf 
HEL 

1 ja Nein, weil die Neuregelungen zwar 
Abweichungen von Emissionsbe-
grenzungen ermöglichen, die grund-
sätzliche Erfordernis einer Anzeige 
nach § 15 bzw. einer Genehmigung 
nach § 16 im Falle einer Änderung 
der Anlage jedoch bestehen bleibt. 
Die Möglichkeit der Abweichung von 
Emissionsbegrenzungen befreit im 
Falle einer Fuel switch nicht von der 
Anzeige-/Genehmigungserfordernis 
weil zum Beispiel AwSV Regelun-
gen weiter zu beachten sind. Hinzu 
kommt, dass die angedachten 

§ 15 und § 16 BImSchG, 

Kapitel 4 TA-Luft 2021, 

§ 40 AwSV, 

§ 63 WHG 
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Änderungen der TA-Luft nicht weit-
reichend genug sind, da lediglich 
Abweichungen von Anforderungen 
an Emissionen vorgesehen sind. 
Sämtliche Abschnitte der TA-Luft, 
die die Umweltauswirkungen einer 
Änderung in Form von Immissionen 
behandeln, sind von der Neurege-
lung nicht abgedeckt. 

Zudem sind im aktuellen Vorschlag 
keine Abweichungen von den Anfor-
derungen der AwSV enthalten. 

Nahrungsmittel Aufstellung von 
zusätzlichen 
HEL Tanks und 
Fuelswitch im 
Kraftwerk 

4 Tanks  

1 Kessel 

Ja / §16 Ja, Erleichterung Verfahren durch 
31e und f 

Nein, Errichtung und Betrieb sind 
weiter Genehmigungsbedürftig  

Anpassung AwSV und Ausnahme 
von Verfahren nach BImSchG 

Nahrungsmittel Umnutzung vor-
handener HS 
Tankanlage für 
HEL Nutzung 

1 Tank Ja / §15 Nein, Errichtung und Betrieb sind 
weiter Genehmigungsbedürftig 

Anpassung AwSV und Ausnahme 
von Verfahren nach BImSchG 

      

Chemie Aufstellung mo-
bile 
Dampferzeuger 

10 ja Fall 1: Einzelaufstellung direkt an 
den Produktionsbetrieben 
Fall 2: Gemeinsame Aufstellung als 
Neuanlage (Betrieb < 12 Monate) 
Fall 1: Neue Vorschläge ermögli-
chen evtl. Verzicht auf Anzeigever-
fahren. Zusätzlich Erleichterung bei 
der Abluftableitung 

Weitere Erleichterungen bei der Erlangung 
notwendiger Baugenehmigungen. 

Weitere Ausnahmen für die Eignungsfest-
stellungspflicht. 

 

Ausnahme von Erlaubniserfordernis nach 
TEHG. 
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Fall 2: Erleichterung bei der Abluft-
ableitung. Sonst keine relevanten 
Verbesserungen. 

      

Haushaltsgeräte Umstieg von 
Erdgas auf Erdöl 

3 Stand-
orte à 1 
Anlage, 
Gesamt-
verbrauch 
ca. 2,5 
MWh / Mo-
nat (Win-
ter) 

Ja. Nein, Genehmigung voraussichtlich 
weiterhin erforderlich. Der Genehmi-
gungsprozess könnte aber verkürzt 
werden. 

In der Kürze der zeitlichen Frist leider nicht 
überprüfbar. 

      

Automobil Reduktion der 
Brennraumtem-
peraturen von 
Thermischen 
Nachverbren-
nungsanlagen 
auf ein Niveau 
welches gerade 
den Ofenbetrieb 
ermöglicht 

Insgesamt 
24 TNVs  

Sonderer-
laubnis zur 
Über-
schreitung 
von Abluft-
parame-
tern der 
TA-Luft 
Z.B. Cges 
(50 
mg/Nm³), 
CO und 
Nox (100 
mg/Nm³) 

Nein, keine Aussetzung von LA-Luft 
Parametern enthalten 

Einsetzen einer Sonderregelung bei Gas-
mangellage Parameter der TA-Luft nach 
Rücksprache und im Ermessen der Geneh-
migungsbehörde zu Überschreiten. 
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